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Kommunale Entlastung durch den Bund: 

Mittel müssen bei den Kommunen ankommen 

 

Magdeburg.- Im Koalitionsvertrag für die 18. Legisla-

turperiode des Deutschen Bundestages haben sich 

die Regierungsparteien darauf verständigt, die Ge-

meinden, Städte und Landkreise in Deutschland wei-

ter finanziell zu entlasten. Hierzu will sich der Bund 

ab 2018 im Umfang von 5 Milliarden Euro jährlich an 

den Kosten der Eingliederungshilfe beteiligen.  

 

Unabhängig davon ist bereits in den Jahren 2015, 

2016 und 2017 eine jährliche Entlastung der Kom-

munen in Höhe von 1 Milliarde Euro vorgesehen. 

„Diese Bundesmittel müssen auch bei den Kommu-

nen in Sachsen-Anhalt vollständig ankommen. Der 

auf Sachsen-Anhalt entfallende Anteil von rund 31 

Millionen Euro wird in den Gemeinden, Städten und 
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Landkreisen dringend zur weiteren Entschuldung 

und für dringende Investitionen benötigt“, stellen die 

Geschäftsführer beider kommunalen Spitzenverbän-

de, Heinz-Lothar Theel (LKT) und Jürgen Leindecker 

(SGSA) heute in Magdeburg fest. Sie widersprechen 

damit der vom Finanzministerium geäußerten Auf-

fassung, dass dieses Geld allein dem Landeshaus-

halt zufließen solle. 

 

„Im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes 

2015/2016 werden wir daher besonders darauf ach-

ten, dass das Land die auf Bundesebene getroffene 

Vereinbarung auch tatsächlich einhält. Das den 

Kommunen vom Bund bereitgestellte Geld muss 

auch bei den Kommunen ankommen und dient aus-

drücklich nicht zur Konsolidierung des Landeshaus-

halts“, so Theel und Leindecker.   

 

 

 

V. i. S. d. P.: 

 

Landesgeschäftsführer Jürgen Leindecker, Telefon: 0391/5924300 

Geschäftsführendes Präsidialmitglied Heinz-Lothar Theel, Telefon: 0391/565310  

 

 

 

 

 

 


